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Verlangt das Gesetz der bürgerlichen Sicherheit 

die Einschränkung der politischen Freiheiten?
Spanien und die Neuzusammensetzung von Zwang und Konsens  
im autoritären Wettbewerbsetatismus1

Imayna Caceres / Lukas Oberndorfer

„Darum muss man so eingerichtet sein, dass, wenn sie nicht mehr glauben wollen, man 

mit Gewalt sie kann glauben machen.“ Diesen Ratschlag, rechtzeitig Zwangsapparate 

in Stellung zu bringen, gibt Niccolò Machiavelli in seinem Handbuch für neuzeitliche 

Herrschaft (Der Fürst) für den Fall, dass der Konsens für ein gesellschaftliches Entwick-

lungsmodell schwindet. 

Dass sich das europäische Institutionengefüge, dessen Teil die nationalstaatliche Ebene 

bildet, in einer solchen Hegemoniekrise befindet, wird unter anderem in Spanien immer 

offenkundiger: Nachdem der „europäische Frühling“ 2012 wiederum zuerst in Spanien 

angebrochen war und diesmal auch ein Generalstreik die Verwertungsprozesse unter-

brach, ließ die spanische Regierung mit einem Gesetzesentwurf aufhorchen. Mittels ei-

ner „Reform“ des Strafgesetzbuches sollen künftig unangemeldete Demonstrationen 

oder Prostestcamps als „Anschlag auf die Staatsgewalt“ geahndet werden können. Wer 

über soziale Medien zur Störung der öffentlichen Ordnung aufruft, riskiert sogar eine 

Haftstrafe von bis zu zwei Jahren.2 Und als hätte Felip Puig angesichts der Zunahme 

sozialer Kämpfe den Fürsten erneut zur Hand genommen, kommentiert der kataloni-

sche Innenminister den offenkundig gegen die Grundrechte auf Versammlungs- und 

Meinungsäußerungsfreiheit (Art 10 und 11 EMRK) verstoßenden Gesetzesentwurf mit 

den Worten: „Wir brauchen ein System, das den Demonstranten Angst macht.“3

1. Das Gesetz der bürgerlichen Sicherheit

Da das spanische Gerichtssystem allerdings dem in dieser Aussage offenkundig werden-

den Wunsch nach Repression der sozialen Proteste bisher in seiner judikativen Praxis 

nicht eins zu eins folgte, kündigte die spanische Regierung Ende November 2013 ein 

1 Man denkt und schreibt nicht alleine: Für Anregungen und Diskussionen danken wir dem Arbeitskreis kritische 
Europaforschung der AkG.

2 Wöhl, Die „Krise“ der repräsentativen Demokratie in Europa, Forschungsjournal Soziale Bewegungen 2013, 64.
3 Moll, „Wir brauchen ein System, das den Demonstranten Angst macht“, Süddeutsche, 21.4.2012.
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weiteres „Reformvorhaben“ an4 – dies erfolgte, obwohl die „Reform“ des Strafrechts 

bisher noch nicht umgesetzt wurde. Mit dem Ley de Seguridad Ciudadana (Gesetz der 

bürgerlichen Sicherheit) sollen sechzehn neue Verwaltungsstraftatbestände5 eingeführt 

werden, die sich gegen die Suchbewegungen nach „echter Demokratie“6 richten und 

eine tiefe Einschränkung der Grundrechte nach sich ziehen würden. Margarita Robes, 

Richterin am Obersten Gerichtshof, sieht das Gesetz in einer Linie mit bisherigen Ver-

suchen zur Beschränkung von politischen Freiheiten, welche die konservative Regierung 

seit dem Gewinn der Wahlen vor zwei Jahren unternommen hat.7 Dass dieser weitere 

Vorstoß zur Errichtung eines „institutionellen Präventivdispositivs“8 gegen die sozialen 

Bewegungen gleichzeitig versucht, die Entscheidungsmacht der Exekutive abseits der 

relativ autonomen Gerichte auszuweiten, wird darin deutlich, dass ein Großteil der 

angedachten Verwaltungsstraftatbestände bereits existierenden Tatbeständen im Straf-

gesetzbuch gleicht.9 

Das Gesetz der bürgerlichen Sicherheit gliedert die neuen Verwaltungsstraftatbestände 

in leichte (Geldstrafe bis zu 1000 €), schwere (Geldstrafe bis zu 30.000 €) und sehr 

schwere Vergehen (Geldstrafe zwischen 30.000 und 600.000 €). Den Plänen der Exeku-

tive zufolge soll eine unangemeldete Demonstration vor parlamentarischen Einrichtun-

gen und den Höchstgerichten in Zukunft mit bis zu 600.000 € bestraft werden. Mit ei-

ner Strafe in ebensolcher Höhe werden Escraches10 belegt. Auch die Organisator_innen 

einer Demonstration sollen mit der Höchststrafe belegt werden können, wenn es dabei 

zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Ebenso als sehr schweres Vergehen gilt 

die Aufnahme und das Verbreiten von Bildern von Polizeibeamt_innen, welche deren 

Ehre oder Sicherheit gefährden. Ein schweres Vergehen, das mit bis zu 30.000 € geahn-

det wird, begeht, wer „nicht mit dem Beamten zusammenarbeitet, gewaltfreien Wider-

stand leistet – oder einen Polizisten beleidigt, bedroht oder es am Respekt fehlen lässt“11 

In diese Kategorie fällt auch das Abseilen von öffentlichen Gebäuden, um Protesttrans-

parente anzubringen. 

Viele der neuen Verwaltungsstrafen stellen genau jene neuen Protestformen der sozialen 

Bewegungen unter Strafe, deren Strafbarkeit die Gerichte – trotz einer massiven Anzei-

genwelle der Exekutive – bisher verneint haben. So sprach das für besonders schwere 

Straftaten zuständige oberste Gericht Demonstrant_innen, die versucht hatten den Kon-

4 Wandler, Demonstrieren wird bald teuer, taz, 21.11.2013
5 Die Verwaltungsstrafe bzw Ordnungswidrigkeit (so der bundesdeutsche Begriff) wird durch Polizei- oder andere 

Verwaltungsbehörden und nicht durch Gerichte verhängt.
6 So lautet eine der zentralen Losungen der Proteste ¡Democracia real YA! (Echte Demokratie jetzt!).
7 www.publico.es/483307/el-pp-instaura-con-su-ley-mordaza-el-derecho-administrativo-del-enemigo (26.11.2013).
8 Poulantzas, Staatstheorie (2002) 238.
9 www.publico.es/483195/los-escraches-y-protestas-frente-al-congreso-se-castigaran-con-hasta-600-000-euros 

(26.11.2013).
10 Siehe für eine Erklärung weiter unten.
11 Wandler, taz, 21.11.2013.
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gress einzukreisen, um ihren Forderungen nach einem verfassunggebenden Prozess und 

einer Neugründung der Europäischen Union Ausdruck zu verleihen12, von dem durch 

das Innenministerium erhobenen Vorwurf einer „strafbaren Handlung mit terroristi-

schem Hintergrund“ frei.13 Joachim Bosch von den RichterInnen für Demokratie (Jue-

ces para la Democracia) erkennt daher im Gesetz einen weiteren Schritt in Richtung 

Autoritarisierung, der darauf zielt, den Protest gegen die massiven Einschnitte in das 

Sozialsystem zu kriminalisieren. Da die Gerichte bisher nicht den Wünschen der Regie-

rung nach der Etablierung eines Feindstrafrechts14 entsprechen, so Bosch, solle jetzt die 

Exekutive ermächtigt werden.

Nachdem auch die spanische Gewerkschaftsbewegung in der Krise eine gewisse Renais-

sance erlebt15 und im November 2013 erstmals Sparmaßnahmen durch einen Streik 

abwehren konnte, überraschte die konservative Regierung außerdem mit nicht näher 

konkretisierten Plänen zur Einschränkung des Streikrechts.16 

2. Hegemoniekrise: Die Neuzusammensetzung von Zwang und Konsens

Die sich in diesen Entwicklungen emblematisch verdichtende Neuzusammensetzung des 

„dialektischen Verhältnisses von Zwang und Konsens“ (Antonio Gramsci) charakteri-

siert Hegemoniekrisen.17 Verfolgt man den Verlauf der Krise in Europa, wird zuneh-

mend deutlich, dass die hegemoniale, das heißt die auf Zwang und Konsens beruhende 

Phase des Neoliberalismus nun auch in den Zentren des Weltsystems an ihr Ende zu 

kommen scheint.18 Zur Aufrechterhaltung der herrschenden Macht- und Verteilungs-

verhältnisse soll notfalls Zwang die wegbrechende Zustimmung ersetzen. Die im Rah-

men der EU durchgesetzten, zumindest auf passivem Konsens beruhenden, zentralen 

Projekte des Neoliberalismus – der Binnenmarkt (einschließlich der Deregulierung der 

Finanzmärkte und des Kapitalverkehrs), die Währungsunion und die periphere wirt-

schaftliche Integration der süd- und osteuropäischen Staaten –, die sich als im Allgemein-

interesse stehende Lösung dringlicher gesellschaftlicher, ökonomischer und politischer 

12 Candeias, Die konstituierende Macht muss organisiert werden – Gesellschaftliche Mobilisierung in Spanien, arranca 
47, 2013, 36 (39). 

13 Audiencia Nacional, 4.8.2012, Diligencias Previas 105/2012.
14 Dieser Begriff, welcher für die partielle Aufhebung der Grundrechtsbindung des Staates gegenüber „Feinden der 

gesellschaftlichen Grundordnung“ steht, wurde von Günther Jakobs (Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsguts-
verletzung, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1985, 751) unter impliziten Rückgriff auf Carl 
Schmitt entwickelt. Zur Kritik siehe etwa Brunkhorst, Folter vor Recht – Das Elend des repressiven Liberalismus, 
Blätter 2005, 75.

15 Huke, „Die Kriminellen sind auf der anderen Seite“. Zur Normalisierung von Ungehorsam in den spanischen Kri-
senprotesten, in Burschel/Kahrs/Steinert (Hg), Ungehorsam – Disobedience! (im Erscheinen).

16 http://elpais.com/elpais/2013/11/21/inenglish/1385057654_709726.html (26.11.2013).
17 Siehe dazu einführend Opratko, Hegemonie. Politische Theorie nach Antonio Gramsci (2012).
18 Siehe für eine Darlegung der Begrifflichkeiten und eine Beschreibung der Verdichtung der Krisenmomente vor der 

Finanzkrise Candeias, Neoliberalismus, Hochtechnologie, Hegemonie2 (2009).
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Probleme in Szene setzten konnten19, haben massiv an Unterstützung verloren. Denn die 

sich gerade in der Union zunehmend entfaltende, größte Krise des Kapitalismus seit den 

1930er-Jahren lässt die imaginativen Bilder des Neoliberalismus verblassen und die 

Ausstrahlungskraft seiner Projekte schwinden.

Aber die Krise lässt nicht nur die Ausarbeitung einer „Weltauffassung“ und von „Eu-

ropabildern“ ins Stocken geraten, sondern durchzieht auch das zweite Moment kon-

sensualer Herrschaft: Entgegen der dominanten Erzählung haben – ganz besonders in 

Spanien – erst die Bankenrettungspakete und die sinkenden Einnahmen durch die Re-

zession die Schuldenstände explodieren lassen20 und damit die Spielräume für „materi-

elle Zugeständnisse“ an die Subalternen (lat subalternus = untergeordnet) massiv ver-

kleinert. Die Akteure des dominanten „Reformbündnisses“, bestehend aus Unterneh-

merverbänden, Finanzindustrie, EU-Kommission, nationalen Finanzministerien, neoli-

beralen Staatschefs und der EZB sind allerdings nicht zu einer Ausweitung der Spiel-

räume durch eine europäische Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums bereit. 

Daher geraten die Subalternen der EU-Mitgliedstaaten zunehmend in den Fokus einer 

Austeritäts- und Restrukturierungspolitik, die durch das im europäischen Staatsappa-

rate-Ensemble21 dominante „Reformbündnis“ verordnet wird.

Die ökonomische Krise, die Austeritätspolitik, der Widerstand dagegen und die damit 

verbundene Neuzusammensetzung von Konsens und Zwang sind dabei von einer star-

ken Ungleichzeitigkeit geprägt: In Ländern, in denen sich kämpferische Traditionen 

mit den ungleichen Entwicklungen der europäischen Wirtschaft überschneiden, kam es 

zu einer Renaissance sozialer Auseinandersetzungen und in der Folge zu Staatskrisen 

(insbesondere in Griechenland und Spanien), denen mit massiver staatlicher Zwangs-

gewalt entgegengetreten wurde. Vergleichsweise ruhig blieb es in den „Exportwelt-

meisterländern“, denen es durch Lohnzurückhaltung und Arbeitsmarktflexibilisierung 

gelang, ihre Nachfrageproblematik zu externalisieren – auch wenn selbst hier eine 

Konjunktur sozialer Auseinandersetzungen zu beobachten ist. Wenngleich in viel ge-

ringerem Ausmaß als im peripherisierten Süden, wird auch im Zentrum des finanz-

marktgetriebenen Akkumulationsregimes zunehmend mit Zwang Politik gemacht: Da-

für steht etwa der Versuch der deutschen Exekutive, anlässlich von „Blockupy Frank-

furt“ grundgesetzwidrig das Recht auf Versammlungsfreiheit aufzuheben. Das Verbot 

aller Protestaktionen und hunderte, pauschal ausgesprochene Aufenthaltsverbote 2012 

sowie eine stundenlange Einkesselung der Demonstration mit massiven Polizeiüber-

19 Bieling/Steinhilber, Hegemoniale Projekte im Prozeß der europäischen Integration, in dies (Hg), Die Konfiguration 
Europas (2000) 102.

20 Die Verschuldung Spaniens liegt im europäischen Vergleich immer noch im Mittelfeld, hat sich aber von unter 40% 
im Jahr 2008 mittlerweile auf rund 90% des BIP erhöht.

21 Buckel/Georgi/Kannankulam/Wissel, Kräfteverhältnisse in der europäischen Krise, in dies (Hg), Die EU in der Krise 
(2012) 11.
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griffen 201322 deuten auf den Versuch einer „Normalisierung des Ausnahmezustan-

des“ hin.23

3. Der autoritäre Wettbewerbsetatismus 

Um die Entwicklungen in Spanien und Europa in einen gesellschaftstheoretischen Rah-

men einordnen zu können, schlagen wir das Konzept des autoritären Wettbewerbseta-

tismus24 vor, welches versucht, die in der Krise der 1970er Jahre entstandene Arbeit des 

Juristen und Staatstheoretikers Nicos Poulantzas für die gegenwärtigen Umbrüche in 

der EU fruchtbar zu machen. 

Angesichts der sich aufstufenden Instabilitäten und des schmelzenden Konsenses, scheint 

es zu einem massiven Eingreifen der Staatsapparate in Ökonomie und Politik zu kom -

men, welches drauf zielt, die wettbewerbliche „Integration“ Europas vor ihrer Infrage-

stellung zu bewahren und gleichzeitig zu vertiefen. Der sich darüber herausbildende auto-

ritäre Wettbewerbsetatismus richtet sich dabei vor allem gegen die Kämpfe der Subalter-

nen. Er bietet eine Lösung der ökonomischen und politischen Krise durch repressive 

Herrschaftstechniken an, die mit einem Verfall der repräsentativen Demokratie, der Er-

richtung und Neuzusammensetzung von „institutionellen Präventivdispositiven“, mit  

einer Aufwertung der Exekutiven gegenüber den Parlamenten, einer Verringerung der 

relativen Autonomie des Rechts und mit vielfältigen Einschränkungen der Grundrechte 

verbunden ist. Rechte, „die man erst wirklich schätzen lernt, wenn sie einem genommen 

werden.“25 Diese Entwicklungen lassen sich derzeit in ganz Europa beobachten, sind aber 

in jenen Ländern besonders weit fortgeschritten, in denen sich die Hegemoniekrise der 

neoliberalen Integrationsweise26 – wie etwa in Spanien – zu einer Staatskrise verdichtet 

hat.

Herrschaft lässt sich jedoch weder in der EU noch in den anderen Zentren des Weltsys-

tems auf Dauer ohne Konsens aufrechterhalten. Dass die Suche nach neuen Ressourcen 

popularer Zustimmung bereits begonnen hat, kann man im autoritären Wettbewerbs-

etatismus daran erkennen, dass offen chauvinistische und rassistische Diktionen und 

Narrative vermehrt in den offiziellen Diskurs Einzug halten – etwa dann, wenn die 

brutal peripherisierten Länder als PIGS (Portugal, Irland, Griechenland, Spanien) be-

zeichnet werden. Das Begehren nach einem guten Leben, das angesichts der allgegen-

wärtigen Spar- und Restrukturierungsprogramme immer weniger möglich und wahr-

22 Blockupy: Polizei gerät nach Einsatz in Erklärungsnot, FAZ, 2.6.2013.
23 Pichl, Normalisierung des Ausnahmezustands, juridikum 2012, 3.
24 Siehe dazu ausführlich Oberndorfer, Hegemoniekrise in Europa – Auf dem Weg zu einem autoritären Wettbe - 

wer bsetatismus?, in Forschungsgruppe Staatsprojekt Europa (Hg), Die EU in der Krise (2012) 50; auch online unter 
http://homepage.univie.ac.at/lukas.oberndorfer

25 Poulantzas, Staatstheorie (2002) 232.
26 Ziltener, Strukturwandel der europäischen Integration – Die Europäische Union und die Veränderung von Staatlich-

keit (1999) 132 f.
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scheinlich wird, soll Ersatzbefriedigung in der Identifikation mit dem „Ganzen“ fin-

den.27 

In Spanien äußert sich dies derzeit durch eine von Regierungsseite verstärkt voran-

gebrachte Konstruktion von Migrant_innen als „kriminell, kostspielig und überschüs-

sig“. Präventivdispositive werden in diesem Zusammenhang nicht gegen reale Bedro-

hungen der Herrschaftsverhältnisse errichtet, sondern zielen auf ein „Othering“28 der 

Migrant_innen, um die Staatsapparate durch das darüber angestoßene „Wuchern der 

Gefahr“29 zu legitimieren. So soll etwa durch die angesprochene „Reform“ des Straf-

rechts auch der Straßenverkauf von zB kopierten Filmen, der vor allem von Migrant_in-

nen ohne Arbeitserlaubnis mangels Alternative betrieben wird, mit einer Gefängnisstrafe 

belegt werden.30 Die darüber als Verbrecher_innen gelabelten Migrant_innen wären in 

der Folge mit Abschiebung bedroht. Durch Notstandsverordnung (!) hat Ministerpräsi-

dent Rajoy darüber hinaus bereits den Ausschluss aller undokumentierten Migrant_in-

nen vom Gesundheitssystem verfügt.31 Denn Migrant_innen, so die Begründung, würden 

die Krankenhäuser „überfluten“ und hohe Kosten verursachen.32 Der Einsatz von Not-

standsverordnungen zur Umsetzung solcher „Sparmaßnamen“ stieß dabei auf die ent-

schiedene Kritik von Verfassungsjurist_innen: Notstandsverordnungen seien ein Mittel 

für den Ausnahmezustand. Ihr wahlloser Einsatz unterminiere die Stellung des Parla-

ments, so Luis Aguiar de Luque, Professor für Verfassungsrecht. Darüber hinaus sei die 

gerichtliche Überprüfung von Notstandsverordnungen wesentlich erschwert.33 

Wofür dieser, den autoritären Wettbewerbsetatismus kennzeichnende „Wandel des 

Gesetzes“34, der eine Erosion und Umgehung rechtlicher Verfahren beinhaltet35, steht, 

brachte die Regierungssprecherin in der Verteidigung der Maßnahmen auf den Punkt: 

Diese seien ein Weg zur Bearbeitung der tiefen Krise, nach deren Lösung würden sich 

die Verhältnisse wieder normalisieren.36 

Während mit der Neoliberalisierung und Versicherheitlichung aller Gesellschafts- und 

Lebensbereiche ab Anfang der 1980er Jahre eine schleichende Erosion der erkämpften 

Momente substantieller Demokratie einherging – von Colin Crouch auch als Postdemo-

kratie bezeichnet – verdichtet sich dieser Prozess in der Krisenbearbeitung zu einer  

autoritären Wende, die auch mit Elementen formaler Demokratie bricht. Der damit 

27 Adorno, Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit, in ders, GS 10.2 (2003) 563.
28 Spivak, The Rani of Sirmur, in Barker et al (eds), Europe and its Others (1985) 128.
29 Kretschmann, Das Wuchern der Gefahr. Einige gesellschaftstheoretische Anmerkungen zur Novelle des Sicherheits-

polizeigesetzes, juridikum 2013, 320.
30 http://www.eldiario.es/sociedad/persona-negra-mochila-delincuente_0_198080577.html (26.11.2013).
31 Real Decreto-ley 16/2012 v 20.4.2013.
32 http://www.ipsnews.net/2013/05/health-care-for-immigrants-crumbling-in-spain (26.11.2013). 
33 Buck/Johnson, Spain rules by decree to drive reform, Financial Times, 7.3.2013. 
34 Kannankulam, Autoritärer Etatismus im Neoliberalismus (2008) 22ff.
35 Siehe dazu auch die im nächsten Absatz mit dem Begriff des autoritären Konstitutionalismus bezeichneten Entwick-

lungen auf der europäischen Maßstabsebene.
36 Buck/Johnson, Financial Times, 7.3.2013. 
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einhergehende Eingriff in die Grundrechte, erfolgt nicht mehr „nur“ – wie in der post-

demokratischen Phase – zur Sanktionierung von sogenannten „incivilities“37, sondern 

betrifft zusehends immer breitere Teile der Bevölkerung.

Aufgrund der Anfang der1980er verstärkt einsetzenden Internationalisierung und Eu-

ropäisierung von Staatlichkeit, die dazu geführt hat, dass sich innerhalb der EU natio-

nalstaatliche Herrschaft als eine Ebene des europäischen Staatsapparate-Ensembles re-

konfiguriert hat, sind die institutionellen Präventiv-Dispositive mittlerweile auf unter-

schiedlichen Maßstabsebenen angesiedelt. Es überrascht daher nicht, dass die ökonomi-

schen Bausteine der Krisenpolitik (New-Economic-Governance, Fiskalpakt, Wettbe-

werbspakt, Europäischer Stabilitätsmechanismus und die mit ihm verbundene Politik 

der Troika) im Wege eines autoritären Konstitutionalismus auf der europäischen Ebene 

des Gesamtensembles eingerichtet werden.38 Denn die strukturellen Selektivitäten dieses 

Terrains erschweren es den Bewegungen und den Gewerkschaften diese Politiken zu 

beeinflussen bzw in Frage zu stellen.39 Umgekehrt sind die direkt-repressiven Instrumen-

te gerade auf der nationalstaatlichen Ebene des Europäischen Staatsapparate-Ensemb-

les angesiedelt, da diese immer noch das zentrale Terrain von Protestbewegungen bil-

det.40 So erfolgt auch die Neuzusammensetzung und Neuaufrichtung dieser Dispositive 

im Wesentlichen auf dem Terrain der Nationalstaaten und im Wechselverhältnis zur 

Tiefe der sie kennzeichnenden Staatskrisen.

In jenen Ländern, die eine solche Form der politischen Krise durchlaufen, beobachtet 

Poulantzas das Entstehen von Forderungen nach neuen Formen substanzieller Demo-

kratie, die gerade in Reaktion auf die Autoritarisierung erhoben werden. So könne 

man das Experimentieren mit neuen Praxen beobachten, die auf die Ausübung einer 

materiellen, direkten und nicht nur repräsentativen Demokratie zielen: „Diese Kämpfe 

[…] manifestieren sich in der Ausbreitung von Selbstverwaltungszentren und Netzen 

der direkten Intervention der Massen in sie betreffende Entscheidungen: von Bürgerko-

mitees bis zu Stadtteilkomitees und den verschiedenen Dispositiven der Selbstverteidi-

gung und Kontrolle durch das Volk […]. Dem autoritären Etatismus misslingt nicht 

nur die Einfassung der Massen in disziplinarische Ketten […]. Er provoziert vielmehr 

eine generelle Forderung nach direkter Basisdemokratie, d.h. eine wahrhaftige Explo-

sion demokratischer Ansprüche.“41 Im Anschluss an Antonio Negri42 lassen sich diese 

Suchbewegungen als konstituierender Prozess verstehen, der die erstarrten Formen der 

37 Kretschmann, Facets of Control. Criminal Justice Regimes in Analysis, InterDisciplines 2/4 2013, 7.
38 Oberndorfer, Vom neuen, über den autoritären zum progressiven Konstitutionalismus? – Pakt(e) für Wettbewerbs-

fähigkeit und die europäische Demokratie, juridikum 2013, 7; auch online unter http://homepage.univie.ac.at/lukas.
oberndorfer

39 Horn/Wigger, Ungleiche Entwicklung und politischer Widerstand, Das Argument 301/302, 2013, 200 (202f).
40 Konecny, Die Herausbildung einer neuen Economic Governance als Strategie zur autoritären Krisenbearbeitung in 

Europa, PROKLA 2012, 50.
41 Poulantzas, Staatstheorie (2002) 277.
42 Negri, Insurgencies – Constituent Power and the Modern State (1999).
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formalen Demokratie (konstituierte Macht) herausfordert und dabei gleichzeitig neue 

nicht-neoliberale Lebens- und Subjektivierungsweisen entwickelt und verallgemei-

nert.43 

4. … und seine Entfaltung in Spanien

In diesem Zusammenhang überrascht es nicht, dass es gerade Spanien ist, in dem das 

oben angesprochene Gesetz der bürgerlichen Sicherheit zur Diskussion steht. Die Wirt-

schaftskrise hat sich in Spanien auf besonders dramatische Art und Weise entfaltet: 

2013 lag die Arbeitslosenquote bei rund 27% (plus 3,5 Millionen Menschen seit 2008), 

mehr als 55% der Jugendlichen sind ohne Lohnarbeit – eine massive Zuspitzung der 

schon weit vor der Krise einsetzenden Prekarisierung der Arbeit. Die drastischen Spar- 

und Restrukturierungsprogramme, welche Ministerpräsident Rajoy auf Weisung der 

EZB44 teilweise in Form von Notstandsverordnungen verfügt hat45, führen darüber hi-

naus zu einem weiteren Wegbrechen der Inlandsnachfrage und sorgen dafür, dass die 

spanische Wirtschaft seit 2009 nicht aus der Rezession kommt.46 

Im Kern der spezifischen Verlaufsform der spanischen Krise steht eine Immobilienblase, 

die sich aufgrund der Deregulierung der europäischen Finanzmärkte und des Kapital-

verkehrs gigantisch aufblähen konnte und 2008 durch den massiven Abzug von – vor 

allem europäischem – Kapital platzte47: Seither stehen rund 3,5 Millionen Wohneinhei-

ten (bei einem Gesamtbestand von rund 25 Millionen) leer.48 Trotz des gigantischen 

Leerstandes sind seit der Krise mehr als 400.000 Wohnungen zwangsgeräumt worden.49

In diesem gesellschaftlichen Kontext entwickelte sich in Spanien ab 2011 eine facetten-

reiche Bewegung. Am 15. Mai (daher auch der Name 15M) besetzen die Indignad@s – 

die Empörten – die Puerta del Sol. Auf die daran anschließende erfolgreiche Mobilisie-

rung in ganz Spanien, reagierten die staatlichen Apparate mit Gewalt und Kriminalisie-

rung: „Nach der brutalen Räumung der Plätze streute die Bewegung in die Barrios (die 

Nachbarschaften) – ohne zu zerstreuen.“50 In den Stadtteilen finden seither immer wie-

der Versammlungen (Asambleas) statt, in denen die Suchprozesse nach Praxen für die 

Erringung einer „echten“ Demokratie fortgesetzt werden und Strategien des weiteren 

Protestes, aber auch zur Organisation der sozialen Reproduktion, die durch die Krise 

43 Lorey, Präsentische Demokratie als konstituierender Prozess, arranca 47, 2013, 48 (48).
44 Phillips, Archive for category rule by decree, Euobserver, 21.1.2013. 
45 Für eine Kontextualisierung von Wirtschaftspolitik im Modus der Notstandsgesetzgebung siehe Oberndorfer, Die 

Renaissance des autoritären Liberalismus? – Carl Schmitt und der deutsche Neoliberalismus vor dem Hintergrund 
des Eintritts der „Massen“ in die europäische Politik, PROKLA 2012, 413; auch online unter http://homepage. 
univie.ac.at/lukas.oberndorfer 

46 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (25.11.2013).
47 Demirović/Sablowski, Finanzdominierte Akkumulation und die Krise in Europa, PROKLA 2011, 77 (86). 
48 Martínez, España tiene 3,4 millones de viviendas vacías, El Pais, 18.4.2013.
49 Buck, EU court strikes down Spain’s eviction law, Financial Times, 15.3.2013.
50 Candeias, arranca 2013, 36 (36). 
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und die Sparmaßnahmen zunehmend in Frage gestellt wird51, entwickelt werden. Damit 

ist angesprochen, dass die Bewegung sich nicht nur gegen die durch das europäische 

Staatsapparate-Ensemble verordneten Eingriffe52 in das Sozialsystem53 zur Wehr setzt, 

sondern unter dem Slogan ¡Democracia real YA! (Echte Demokratie jetzt!) den sich 

immer schneller öffnenden „Zwiespalt zwischen Repräsentierten und Repräsentanten“54 

adressiert. 

Mit dieser Kritik der repräsentativen Demokratie ist auch die massive Legitimationskri-

se der beiden ehemaligen Volksparteien verbunden, welche für die Krise und ihre Ver-

schärfung verantwortlich gemacht werden. Nachdem die bis 2011 regierende „sozialis-

tische“ PSOE bei den Wahlen ein Debakel erlitt und die rechts-konservative PP eine 

absolute Mehrheit erringen konnte, liegt die PP in Umfragen bei nur noch 25%.55 Die 

Erosion der bisherigen Staatsparteien, die auch in Griechenland beobachtet werden 

kann, ist in der gramscianischen Hegemonietheorie ein untrügliches Zeichen für eine 

Staatskrise: „An einem bestimmten Punkt […] lösen sich die gesellschaftlichen Gruppen 

von ihren traditionellen Parteien, [da sie diese] nicht mehr als […] Ausdruck ihrer Klas-

se oder Klassenfraktion [anerkennen].“ Das führt dazu, dass breite Bevölkerungsschich-

ten „urplötzlich von der politischen Passivität zu einer gewissen Aktivität [übergehen] 

und Forderungen stellen, die in ihrer unorganischen Komplexität eine Revolution dar-

stellen. Man spricht von ,Autoritätskrise‘, und das eben ist die Hegemoniekrise oder 

Krise des Staates in seiner Gesamtheit.“56 Eine Staatskrise, welche die Regierung Rajoy 

als derzeitiger Player des dominanten „Reformbündnisses“ im Wege des autoritären 

Wettbewerbsetatismus zu bearbeiten sucht.

Wie das Gesetz der bürgerlichen Sicherheit als institutionelles Präventivdispositiv gegen die 

konstituierenden Prozesse in Stellung gebracht wird, lässt sich anhand eines der erfolg-

reichsten Projekte veranschaulichen, das sich in den Suchprozessen um Praxen zur Errin-

gung „echter“ Demokratie herausgebildet hat: Die „Plataforma de Afectados por la Hipo-

teca“. Die „Plattform der Betroffenen der Hypothek“ (PAH) ist ein Kollektiv, welches aus 

hunderten lokalen Gruppen aufgebaut ist, die nach dem Asamblea-Prinzip funktionieren 

und Menschen unterstützt, die aufgrund der Krise von Zwangsräumungen bedroht sind.57 

51 König/Jäger, Reproduktionsarbeit in der Krise und neue Momente der Geschlechterordnung, in Demirović/Dück/
Becker/Bader (Hg), VielfachKrise (2010) 147 ff.

52 Für die „Rettung“ von Italien und Spanien durch den mittelbaren Ankauf von Anleihen legt die EZB strikte Bedin-
gungen zugrunde. 2011 druckte die Corriere della Sera einen entsprechenden Brief ab, der die Umsetzung der Re-
strukturierung durch Notstandsverordnungen verlangte: www.corriere.it/economia/11_settembre_29/trichet_drag-
hi_inglese_304a5f1e-ea59-11e0-ae06-4da866778017.shtml (26.11.2013).

53 Siehe für einen Überblick Hermann/Hinrichs, Die Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf Sozialstaaten und Arbeits-
beziehungen. Ein europäischer Rundblick (2012).

54 Gramsci, Gefängnishefte, Bd 7 (1996) 1577.
55 http://www.sueddeutsche.de/politik/korruption-in-rajoys-regierungspartei-spanische-sumpflandschaft-1.1736006.
56 Gramsci, Gefängnishefte, Bd 7 (1996) 1577f.
57 Einige der damit angesprochenen, äußerst restriktiven und bankenfreundlichen, Bestimmungen des Gesetzes zur 

Zwangsvollstreckung hob sogar der EuGH am 14.3.2013 in der Rs C-415/11, Mohamed Aziz / Catalunyacaixa auf 
(noch nicht in den Slg abgedruckt).
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Neben der gewaltfreien Verhinderung von Räumungen und der rechtlichen und strate-

gischen Beratung von Betroffenen hat die Initiative 2013 auch eine Gesetzesvorlage im 

Wege eines „Volksbegehrens“ eingebracht. Das mit 1,4 Mil lionen Unterstützer_innen 

zweiterfolgreichste Volksbegehren in der spanischen Geschichte zielt auf ein Räu-

mungsmoratorium für Betroffene, die andernfalls sozial gefährdet wären, möchte eine 

Gesamttilgung der Schulden, wenn die entsprechende Immobilie der Bank übertragen 

oder zwangsgeräumt wird und die Vergabe von leerstehenden Immobilien gegen eine 

Sozialmiete, sofern diese Immobilien von Banken besessen, aber nicht genutzt wer-

den.58 

Da die Umsetzung der Gesetzesvorlage aber verwässert wurde, ging die PAH seit dem 

Frühjahr 2013 verstärkt dazu über, durch öffentlichen Protest den Druck auf die Regie-

rungspartei PP zu erhöhen. Eines ihrer zentralen Mittel dazu ist der Escrache. Dabei 

handelt es sich um eine in Lateinamerika entwickelte Protestform gegen Personen, die 

für politische Verhältnisse oder Verbrechen – oft gegen die Menschenrechte – verant-

wortlich gemacht werden. Beim Escrache werden durch Sprechchöre, Flashmobs oder 

andere kreative Aktionen die Arbeits- und Lebensabläufe der betreffenden Personen 

gestört. Dass die PAH Escraches gegen Abgeordnete einsetzt, die sich öffentlich gegen 

den Gesetzesvorschlag stemmen und die Interessen der Banken verteidigen, hat die PP 

dazu veranlasst, die Escraches als kriminelle Handlungen zu bezeichnen. Die Plattform 

solle ihren antidemokratischen Protest einstellen und sich besser als Partei gründen. In 

einem Radiointerview beantwortete dies die Sprecherin der PAH Ada Colau damit, dass 

die Bewegung sich nicht als Partei konstituieren werde. Denn das „Zweiparteiensystem 

und das Parteiensystem funktionieren nicht und man muss die Demokratie neu begrün-

den. […] Wir müssen die Demokratie zurückgewinnen und sie als Personen selbst 

wahrnehmen.“59

Dass Grundrechte, vor allem das Recht auf Versammlungsfreiheit und Meinungsäuße-

rungsfreiheit, gerade solche konstituierende Prozesse zur Neubegründung der Demokra-

tie schützen, hielt der Präsident des Obersten Gerichtshofs Gonzalo Moliner im April 

2013 fest: Die Escraches seien eine Form der Ausübung von Grundrechten. Zwar werde 

die Privatsphäre der betroffenen Politiker eingeschränkt, allerdings wäre dieser Eingriff 

durch das Recht auf Meinungsäußerungs- und Versammlungsfreiheit gerechtfertigt.60 

Obwohl diese Rechtsansicht im Mai 2013 auch gerichtlich bestätigt wurde61, will  

das Gesetz der bürgerlichen Sicherheit die Escraches mit einer Geldstrafe von bis zu 

600.000 € belegen. 

58 http://afectadosporlahipoteca.com/2013/02/12/iniciativa-legislativa-popular-ilp (26.11.2013).
59 www.cadenaser.com/espana/articulo/ada-colau-movimiento-ciudadano-tiene-convertirse-partido-politico/csrcsrpor/ 

20130515csrcsrnac_5/Tes (26.11.2013).
60 www.publico.es/454249/el-presidente-del-supremo-dice-que-los-escraches-son-un-ejemplo-de-la-libertad-de-mani-

festacion (26.11).
61 Juzgado de Instruccion v 10.5.2014, No 1186/2013.
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Nachdem der nicht in das Staatsapparate-Ensemble der Union eingebundene Europarat 

schon im Herbst die spanische Polizei aufgrund ihres unverhältnismäßigen Einsatzes von 

Gewalt gegen die Protestbewegungen kritisiert hatte62, sah sich Anfang Dezember 2013 

sein Menschenrechtskommissar erneut zu einer Stellungnahme veranlasst. Das Gesetz 

der bürgerlichen Sicherheit sei mit dem Recht auf Vereinigungsfreiheit unvereinbar, so 

Nils Muižnieks. Die EU-Kommission ließ hingegen verlautbaren, dass sie die Entwick-

lungen in Spanien nicht kommentieren könne, da es sich um eine nationale Angelegen-

heit handle.63

Dass mit dem Gesetz der bürgerlichen Sicherheit passgenau jene Protestformen krimi-

nalisiert und mit einer hohen Geldstrafe belegt werden sollen, welche die Bewegung in 

Spanien in ihren Suchprozessen entwickelt hat, ist kein Zufall, sondern mit der Heraus-

bildung eines autoritären Wettbewerbsetatismus verknüpft. Es geht dabei aber nicht 

nur um die die Bewahrung „bürgerlicher Sicherheit“ und der damit verbundenen Ver-

teilungs- und Eigentumsverhältnisse, sondern auch um die Eindämmung der „wahrhaf-

tigen Explosion demokratischer Ansprüche.“64
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62 Report by Nils Muižnieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights, following his visit to Spain, from 3 
to 7 June 2013, CommDH(2013)18, 9. October 2013.

63 Nielsen, Austerity stripping away Europe’s human rights, watchdog says, EUobserver, 3.12.2013. 
64 Poulantzas, Staatstheorie (2002) 277.
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